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Vorwort zur Urnenabstimmung 
 
Die Gemeinde Schlierbach entscheidet ihre Sachabstimmungen und Wahlen gemäss Gemeindeord-
nung (GO) grundsätzlich an der Gemeindeversammlung. Ausnahmen gelten nur für Abstimmungen 
über Änderungen des Gemeindegebiets (Fusion, Abspaltung) und für Fälle, in denen die Gemeinde-
versammlung die Schlussabstimmung an der Urne verlangt (Art. 22 GO). 
 
Aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus hat der Bundesrat am 16. März 2020 die ausserordentliche 
Lage gemäss Epidemiegesetz ausgerufen. Im Zuge dieses Beschlusses wurden verschiedene Notver-
ordnungen erlassen. Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und damit die Fallzahlen der 
durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 zu reduzieren. Die einschneidenden Massnahmen 
beinhalten die Schliessung von Geschäften, Versammlungsverbote sowie Abstands- und Hygienevor-
schriften. Es ist nicht absehbar, wie lange die Massnahmen notwendig sind. Bei einer neuen Infekti-
onswelle kann es auch nötig sein, bereits gelockerte Massnahmen wieder zu verschärfen. 
 
Unter diesen Voraussetzungen ist die Durchführung einer Gemeindeversammlung kaum verantwor-
tungsvoll möglich. Die Einhaltung der Abstandsvorschriften wäre eine Herausforderung. Da Risiko-
gruppen ausserdem nicht an solchen Versammlungen teilnehmen sollten, wäre auch die Partizipation 
eingeschränkt. Diese Ausgangslage hat auch der Regierungsrat erkannt. Er hat deshalb die "Verord-
nung zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Corona-
virus (Covid-19)" erlassen. Die bis am 31. Dezember 2020 befristete Verordnung sieht gemäss § 7 
Abs. 1 vor, dass die Gemeindebehörden anordnen können, dass Abstimmungen und Wahlen im Urnen- 
statt im Versammlungsverfahren durchgeführt werden. Für die Urnenabstimmung ist keine Orientie-
rungsversammlung durchzuführen, die Information der Stimmberechtigten erfolgt durch die Abstim-
mungsbotschaft.  
 
Der Gemeinderat hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und für den 28. Juni 2020 eine Ur-
nenabstimmung angeordnet. Damit soll sichergestellt werden, dass die Beschlüsse zeitnah erfolgen, 
die Bevölkerung geschützt ist und gleichzeitig alle Bevölkerungsschichten mitentscheiden können. Die 
Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2020 ist abgesagt.  
 
Für den 28. Juni 2020 wurden auch die Neuwahlen der Kommissionen für die Legislatur 2020 bis 2024 
angeordnet. Aufgrund des Urnenverfahrens besteht für die betroffenen Kommissionen bereits im 
1. Wahlgang die Möglichkeit einer Stillen Wahl (§ 87 Abs. 1 des Stimmrechtsgesetzes). Für das Ur-
nenbüro, die Bürgerrechtskommission sowie das Präsidium und die Mitglieder der Controlling-Kom-
mission gingen jeweils so viele Kandidaturen ein, wie Sitze zu vergeben waren. Der entsprechende 
Urnengang konnte deshalb abgesagt werden. Die Wahl der Bildungskommission erfolgt durch den 
Gemeinderat.  
 
Somit verbleiben für den Urnengang vom 28. Juni 2020 die Sachabstimmungen. Mit dieser Botschaft 
informiert Sie der Gemeinderat über die entsprechenden Geschäfte. Selbstverständlich dürfen Sie 
vorgängig jederzeit Fragen an den Gemeinderat richten. Fragen von allgemeinem Interesse werden 
inklusive Antwort anonym auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht.  
 
Wir freuen uns, wenn Sie am Urnengang teilnehmen und sich für das politische Geschehen in der 
Gemeinde interessieren.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Schlierbach, 19. Mai 2020 
 
Gemeinderat Schlierbach 
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Abstimmungsvorlage 1: Jahresbericht 2019 
 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen den Jahresbericht 2019 mit der Jahresrechnung 2019 zur Geneh-
migung. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 375'759.93 ab. Budgetiert 
war ein Ertragsüberschuss von Fr. 39'070.00. Die Nettoinvestitionen betrugen Fr. 593'868.87. Bud-
getiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 570'000.00. Der Ertragsüberschuss kam insbesondere durch 
wesentlich höhere Steuererträge zustande.  
 
Mit dem guten Abschluss verbessert sich die Situation der Gemeinde und die Investitionsfähigkeit 
steigt. Die hohen Investitionen konnten ohne Neuverschuldung getragen werden. Der Gemeinderat 
beurteilt die Zukunftsaussichten grundsätzlich positiv. Allerdings wird die Corona-Krise auch für die 
öffentlichen Haushalte ganz erhebliche Herausforderungen bedeuten. Umso wichtiger ist es, dass die 
Gemeinde mit diesem guten Abschluss einen neuen Höchststand beim Eigenkapital erreicht. Damit 
bestehen Reserven, um auch schwierige Zeiten überstehen zu können.  
 
Die Jahresrechnung wurde von der externen Revisionsstelle (Balmer-Etienne AG) geprüft. Sie emp-
fiehlt, den Jahresbericht zu genehmigen. Der entsprechende Bericht ist in der Botschaft abgedruckt. 
Der Jahresbericht wurde ausserdem von der Controlling-Kommission beurteilt. Sie beantragt in ihrem 
Bericht auf Seite 50 den Jahresbericht zu genehmigen. 
 
 
 
Abstimmungsfragen und Anträge des Gemeinderates 
 
 
1a Wollen Sie den Jahresbericht 2019 der Gemeinde Schlierbach genehmigen? 
 
 Der Gemeinderat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen. 
 Die externe Revisionsstelle und die Controlling-Kommission empfehlen, den Jahresbericht 2019 

zu genehmigen. 
 
1b Wollen Sie den Bericht der Controlling-Kommission zum Jahresbericht 2019 zustim-

mend zur Kenntnis nehmen? 
 
 Der Gemeinderat beantragt, den Bericht der Controlling-Kommission zustimmend zur Kenntnis 

zu nehmen.  
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Bericht des Gemeinderates 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen den zweiten Jahresbericht nach den neuen Vorgaben des Finanz-
haushaltsgesetzes für Gemeinden (FHGG). Diese basieren auf dem schweizweit gültigen Rechnungs-
legungsstandard nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM 2). Die Einführung für die Ge-
meinden im Kanton Luzern erfolgte generell für das Budget 2019. Die fünf Testgemeinden Emmen, 
Buchrain, Nebikon, Ermensee und Schlierbach starteten ein Jahr früher. Dieser Vorsprung zahlt sich 
nun aus und die Gemeinde Schlierbach kann sich bereits mit den Optimierungen des Jahresberichts 
beschäftigen.  
 
Allgemeines Umfeld 
 
Das finanzpolitische Umfeld zeigte sich im Jahr 2019 allgemein positiv. Bereits die Abschlüsse 2018 
zeigten in den meisten Gemeinden hohe Überschüsse. Die gute wirtschaftliche Entwicklung brachte 
hohe Steuererträge, die auch 2019 gute Jahresergebnisse ermöglichten. Es gibt jedoch nach wie vor 
verschiedene Gemeinden, die den wirtschaftlichen Schwung nicht im gleichen Mass nutzen können.  
 
Das Jahr 2019 war politisch geprägt von der Diskussion um das Gesamtpaket zur Aufgaben- und 
Finanzreform 18 (AFR 18) und der Vorlage zur Steuer- und AHV-Finanzierung. In insgesamt sechs 
Vorlagen haben Kanton und Gemeinden ihre Aufgaben neu verteilt, den Finanzausgleich weiter opti-
miert, die Bundesgesetzgebung zum neuen Steuersystem auf Kantonsebene umgesetzt und gleichzei-
tig die Folgen dieser Anpassungen langfristig beurteilt. Die Auswirkungen dieses Gesamtpakets sind 
nicht in allen Gemeinden gleich. Profitieren können insbesondere Gemeinden mit hohen Schülerzahlen 
und tiefen Ressourcen. Sie waren unter dem bisherigen System eher benachteiligt. Die ressourcen-
starken Gemeinden mit wenigen Schülern gehören bei der AFR 18 eher zu den Verlierern, da bei ihnen 
die Anpassung des Finanzausgleichs sowie der Steuerfussabtausch am stärksten wirken. Die Stimm-
bevölkerung hat die AFR 18 im Mai 2019 angenommen. Von zwei Beschwerden am Bundesgericht war 
bei Drucklegung der Botschaft noch eine offen.  
 
Auf der Kostenseite wurden die Gemeinden von Kostenschüben weitgehend verschont. Ein Bundesge-
richtsurteil zur individuellen Prämienverbilligung aus dem Jahr 2019 hat die Jahresrechnung 2019 
zusätzlich belastet. Ein übermässiger Kostenschub ergab sich ausserdem bei den Ergänzungsleistun-
gen zur Invalidenversicherung.  
 
Umfeld für die Gemeinde Schlierbach 
 
Das Umfeld der Gemeinde Schlierbach zeigte sich deutlich besser als erwartet. Insbesondere die Steu-
ererträge stiegen nach Jahren der gemächlichen Entwicklung rasant an und überstiegen das Budget 
in fast allen Bereichen deutlich. Auf der Ausgabenseite gab es wenige Überraschungen. Dank einer 
guten Kostenkontrolle und einem straffen Kreditmanagement konnten Fehlentwicklungen rasch korri-
giert werden. Mehraufwendungen im Sozialbereich konnten an anderer Stelle kompensiert werden. 
Aufgrund einer zusätzlichen Abteilung ergaben sich für die Primarschule höhere Kosten. 
 
Trotz des hohen Überschusses konnten die Schulden im Jahr 2019 nur wenig abgebaut werden. Die 
hohen Investitionen in die Regenwasserleitung Steinbären-Baumgarten belasteten die Finanzierungs-
rechnung und verhinderten eine Reduktion der Verschuldung. Da diese Investitionen jedoch gemäss 
Bundesgesetz über Gebühren zu finanzieren sind, sank die Verschuldung des steuerfinanzierten Ge-
meindeteils wesentlich. 
 
Den Ausblick für die Zukunft beurteilt der Gemeinderat Schlierbach als positiv. Die angesprochenen 
Vorlagen um die AFR 18 führen für die Gemeinde Schlierbach zu einer weiteren Entlastung. Mit diesem 
zusätzlichen Spielraum will die Gemeinde die Verschuldung weiter senken und Raum schaffen für die 
Umsetzung der Verkehrsstrategie und die Erweiterung der Schulanlagen.  
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Unklar ist, in welchem Ausmass die Gemeinde durch die Entwicklungen rund um die Verbreitung des 
Corona-Virus getroffen wird. Der Rückgang beim Bruttoinlandprodukt und der starke Anstieg bei der 
Arbeitslosigkeit werden auch Schlierbach treffen. Die Struktur der Gemeinde mit einem geringen Anteil 
an juristischen Personen dürfte grundsätzlich krisenresistenter sein. Dennoch werden die positiven 
Erwartungen durch diese Krise getrübt. Dank des hohen Eigenkapitals hat aber die Gemeinde mittler-
weile Reserven, um auch schwierige Zeiten überstehen zu können.  
 
Die Jahresrechnung 2019 
 
Das Rechnungsjahr 2019 war für die Gemeinde Schlierbach insgesamt erfolgreich. Bei grosser Budget-
genauigkeit konnte dank höherer Steuererträge ein sehr gutes Jahresergebnis erzielt werden. 
 
Die Erfolgsrechnung 2019 mit einem Aufwand von Fr. 5'197'478.43 und einem Ertrag von 
Fr. 5'573'238.36 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 375'759.93 ab. Budgetiert war ein 
Ertragsüberschuss von Fr. 39'070.00. 
 
Die Investitionsrechnung 2019 schliesst bei Ausgaben von Fr. 739'809.07 und Einnahmen von 
Fr. 145'940.20 mit einer Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 593'868.87 ab. Im ergänzten Budget 
war eine Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 570'000.00 vorgesehen. 
 
Aufgrund der grossen Investitionen konnte die Gesamtverschuldung im Berichtsjahr kaum abgebaut 
werden. Die Nettoschuld sinkt um lediglich Fr. 11'000.00. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 
101.7 %. Mit einer Selbstfinanzierung von Fr. 603'823.60 hat sich die Substanz der Gemeinde aber 
wesentlich verbessert. Die Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen sinkt deutlich. Da diese Kennzahl 
neu erhoben wird, fehlt hier jedoch ein kantonaler Referenzpunkt.  
 
Das frei verfügbare Eigenkapital steigt deutlich auf einen neuen Rekordstand von 1.4 Millionen. Die 
Kennzahlen der Gemeinde verbessern sich insgesamt weiter.  
 
Die Aussichten für die Gemeinde sind weiterhin positiv. Die Einhaltung der Schuldenbremse ist nicht 
gefährdet. Der Schuldenabbau geniesst weiterhin Priorität.  
 
 

 Budget 2019 Rechnung 2019 Differenz 
Aufwand 4'893'220.00 5'197'478.43 +304'258.43 
Ertrag 4'932'290.00 5'573'238.36 +640'948.36 
Ergebnis 39'070.00 375'759.93 +336'689.93 
Nettoinvestitionen 570'000.00 593'868.87 +23'868.87 
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Kennzahlen 
 

 Grenze Rechnung 2018 Rechnung 2019 

3 3

4

8 8 4

4 33 3

3 4‘488 4‘344

4 4

4 8

4

4 3 44 4

 
 
 
Die Umsetzung der Immobilienstrategie hat die Schulden der Gemeinde wie geplant stark ansteigen 
lassen. Für den Gemeinderat steht deshalb der Schuldenabbau weiterhin im Vordergrund. Die Inves-
titionen sollen deshalb in den nächsten Jahren auf den Tiefbau sowie eine Aufstockung der Schulan-
lagen konzentriert werden. 
 
Mit der Jahresrechnung kommt die Gemeinde dem Ziel des Schuldenabbaus und der finanziellen Kon-
solidierung näher. Der Nettoverschuldungsquotient kann erstmals seit der Umsetzung der Immobili-
enstrategie wieder eingehalten werden. Ebenso die Kennzahl zum Selbstfinanzierungsanteil. Beim 
Selbstfinanzierungsgrad über 5 Jahre kann die Vorgabe voraussichtlich im laufenden Jahr wieder er-
füllt werden. Allerdings muss die Gemeinde weiterhin ein Augenmerk auf die nicht eingehaltenen Ver-
schuldungskennzahlen richten. Die Nettoverschuldung sowie der Bruttoverschuldungsquotient befin-
den sich weiterhin ausserhalb der Bandbreite der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemein-
den. Grund dafür ist die Umsetzung der Immobilienstrategie, welche eine kleine Gemeinde wie Schlier-
bach stark belastet hat. Für die nächsten Jahre gilt es, beim Schuldenabbau am Ball zu bleiben, damit 
die Schuldenkennzahlen so rasch wie möglich wieder im Gleichgewicht sind. Im Referenzszenario ist 
dies spätestens 2023 der Fall. Wir verweisen auf die Ausführungen zum Aufgaben- und Finanzplan der 
Gemeinde Schlierbach für die Jahre 2020 bis 2023.  
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Schuldenbremse 
 
Die Gemeinde Schlierbach hat in ihre Gemeindeordnung Bestimmungen über eine Schuldenbremse 
aufgenommen. Ziel der Regelungen ist die Verhinderung einer übermässigen Verschuldung und der 
Schutz des Eigenkapitals durch eine Vorgabe für den mittelfristigen Ausgleich. Die Artikel 37 ff. der 
Gemeindeordnung Schlierbach verlangen über fünf Jahre den Ausgleich der Erfolgsrechnung und der 
Geldflussrechnung. Die Schuldenbremse ist ein Instrument der Finanzplanung und die Vorgaben gel-
ten grundsätzlich für das Budget. Mit dem Jahresbericht 2019 zeigt der Gemeinderat die Vorausset-
zung für den AFP 2021 bis 2024 auf.  
 
Für die Berechnung des kumulierten Saldos sind das Budget 2020, die Ergebnisse der vergangenen 
beiden Jahre (Rechnung 2018 und Rechnung 2019) sowie die beiden folgenden Jahre zu berücksich-
tigen (Jahre 2021 und 2022 gemäss Finanz- und Aufgabenplan).  
 
Die Ergebnisse der Planungsgrundlagen zeigen folgendes Bild: 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Saldo 
Ergebnis  
Erfolgs- 
rechnung 

45'000 376'000 602'000 173'000 153'000 1'349'000 

Veränderung 
Nettover-
schuldung 

-78'000 -11'000 -56'000 24'000 -436'000 -557'000 

 
 
 

 
 
 
Die Einhaltung des mittelfristigen Ausgleichs ist für die Gemeinde Schlierbach weiterhin unproblema-
tisch. Sowohl die Erfolgsrechnung als auch die Geldflussrechnung weisen in der Summe einen deutlich 
positiven Saldo aus. Der kumulierte Überschuss ist gegenüber der letzten Planung im Bereich der 
Erfolgsrechnung wesentlich besser. Bei der Geldflussrechnung ist er infolge zusätzlicher Investitionen 
leicht zurückgegangen. 
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Stellungnahme des Gemeinderates zur finanziellen Entwicklung der Gemeinde Schlierbach 
 
 
Gemäss § 4 der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz für Gemeinden (FHGV) gilt:  
 
 
§ 4 Abs. 2 Nachweis der gesunden Entwicklung des Finanzhaushaltes 
 
1 Im Aufgaben- und Finanzplan hat der Gemeinderat die gesunde Entwicklung des Finanzhaushaltes 
insbesondere mit den Finanzkennzahlen gemäss § 2 nachzuweisen. 
 
2 Wenn die Bandbreiten der Finanzkennzahlen gemäss § 3 nicht eingehalten werden, hat der Gemein-
derat die Abweichungen zu begründen und nötigenfalls Korrekturmassnahmen umzusetzen bezie-
hungsweise aufzuzeigen. 
 
 
Aufgrund der Umsetzung der Immobilienstrategie mit den damit verbundenen Investitionen stieg die 
Verschuldung der Gemeinde in den letzten Jahren gewollt an. Als kleine Gemeinde mit weniger als 
1'000 Einwohnern weist Schlierbach naturgemäss hohe Investitionsspitzen auf. Gemäss Finanzplan 
kann diese Verschuldung in den nächsten Jahren rasch abgebaut werden. Das Budget 2020 ist das 
letzte Jahr dieser Konsolidierungsphase. Da die Verschuldung der Luzerner Gemeinden in den letzten 
Jahren stark gesunken ist, sind die Vorgaben gemäss der Verordnung über den Finanzhaushalt der 
Gemeinden wesentlich strenger geworden. Das Doppelte des kantonalen Mittels bei der Nettoverschul-
dung beträgt nur noch Fr. 3'900.00, liegt also rund Fr. 1'000.00 tiefer als noch vor 4 Jahren. Deshalb 
sind ein bis zwei zusätzliche Jahre nötig, um die Schulden auf das zulässige Niveau zu reduzieren. 
Beim Bruttoverschuldungsanteil benötigt dieser Konsolidierungsprozess generell mehr Zeit. Die Ana-
lyse zeigt aber, dass sämtliche Kennzahlen stetige Verbesserungen aufweisen und innerhalb von 
3 Jahren wieder innerhalb der zulässigen Bandbreite liegen.  
 
Aufgrund der Einmaligkeit des Vorgangs (ausserordentliche Investition, kleine Gemeinde) handelt es 
sich somit bei sämtlichen nicht eingehaltenen Kennzahlen nicht um ein strukturelles Problem. Per Ende 
der Finanzplanperiode sind sämtliche Kennzahlen wieder innerhalb der Bandbreite gemäss Verord-
nung. Im Moment sind deshalb keine Massnahmen notwendig. Die gesunde Entwicklung des Finanz-
haushaltes im Sinn von § 4 der Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden 
(FHGV) ist nachgewiesen. Die Veröffentlichung weitergehender Analysen drängt sich im Moment nicht 
auf. 
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Genehmigung von Kreditüberschreitungen 
(gemäss § 15 Abs. 3 FHGG) 
 
Gemäss § 15 FHGG gilt: 
 
1 Der Gemeinderat kann in folgenden Fällen eine Kreditüberschreitung bewilligen: 

a. wenn das Bundesrecht, ein kantonales Gesetz, ein kommunales Reglement oder ein 
rechtskräftiger Entscheid eines Gerichtes eine Ausgabe unmittelbar vorschreiben, 

b. bei dringlichen Vorhaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, wenn der Aufschub für 
die Gemeinde nachteilige Folgen hätte, 

c. für durchlaufende Beiträge, 

d. für Abschreibungen und Wertberichtigungen nach § 58. 

2 Die Kreditüberschreitung ist nur zulässig, wenn eine Kompensation innerhalb des bewilligten 
Budgetkredites unverhältnismässig wäre.  

3 Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament mit dem 
Jahresbericht zur Genehmigung zu unterbreiten. 

 
Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat folgende Kreditüberschreitungen bewilligt:  
 

Bereich Präsidiales und Kultur 

Erfolgsrechnung 
31.12.2019 3290.00/3970.05 Umlagen Kultur und Sport Fr. 33'107.95 
 

Bereich Bildung 

Erfolgsrechnung 
31.12.2019 2120.00/Div Lehrerbesoldungen inkl. Sozialvers. Fr. 50'000.00 
31.12.2019 2120.00/3970.05 Umlagen Liegenschaften Bildung Fr. 134'500.00 
 

Bereich Gesundheit und Soziales 

Erfolgsrechnung 
14.05.2019 1434.00 / 3612.00 Mandatsführung Beistandschaft Fr.  15'262.00 
31.12.2019 4150.00 / 3632.00 Restfinanzierung stationär Fr. 21'113.40 
31.12.2019 4250.00 / 3636.00 Spitex Michelsamt Restfinanzierung Fr. 10'655.55 
31.12.2019 5120.00 / 3631.00 Individuelle Prämienverbilligung Fr.  14'318.75 
31.12.2019 5320.00 / 3631.00 Ergänzungsleistungen AHV/IV Fr.  4'470.00 
31.12.2019 5720.00 / 3637.00 Wirtschaftliche Sozialhilfe 2019 Fr.  16'517.25 
 

Bereich Bau, Umwelt, Wirtschaft 

Investitionsrechnung 
16.04.2019  7204.00 / 5030.00 Massnahmen Kanalisation Fr. 69'798.20 
31.12.2019  7204.00 / 5030.00 Massnahmen Kanalisation Fr. 53'939.00 
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Kenntnisnahme Kreditübertragungen 
(gemäss § 16 Abs. 2 FHGG) 
 
 
 
Gemäss § 16 FHGG gilt: 

1 Kann ein im Budget ausgewiesenes Vorhaben innerhalb der Rechnungsperiode nicht 
abgeschlossen werden, können die im Budgetkredit dafür eingestellten, noch nicht 
beanspruchten Mittel auf die neue Rechnung übertragen werden. 

2 Bestand und Veränderungen von Kreditübertragungen werden den Stimmberechtigten oder 
dem Gemeindeparlament im Jahresbericht zur Kenntnis gebracht. 

3 Übertragene Kredite dürfen nur für das ursprünglich vorgesehene Vorhaben verwendet 
werden. Wird dieses mit anderen Mitteln finanziert oder nicht weiterverfolgt, verfallen sie. 

 

Im Jahr 2019 wurden keine Kreditübertragungen vorgenommen.  
 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2019 
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Berichterstattung über das Beitragscontrolling und die 
Erfüllung der Leistungsvereinbarungen  
(gemäss § 31 FHGG) 
 
 
 
Gemäss §§ 30 und 31 FHGG gilt: 

 

§ 30 Leistungsvereinbarung 

 1 Wird die Erfüllung kommunaler Aufgaben Personen oder Organisationen ausserhalb der 
Verwaltung übertragen, schliesst die zuständige Stelle mit ihnen eine Leistungsvereinbarung 
ab.  

2 Die Leistungsvereinbarung regelt insbesondere  

a. die zu erfüllenden Aufgaben,  

b. die Qualität und das Ausmass der Aufgabenerfüllung,  

c. die Abgeltung unter dem Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen Budgetkredits durch die 
Stimmberechtigten oder das Parlament,  

d. die Berichterstattung. 

 

§ 31  Berichterstattung 

1 Die Berichterstattung über das Beitragscontrolling und die Erfüllung der 
Leistungsvereinbarungen erfolgt im Jahresbericht gemäss § 17. 

 

Der Gemeinderat berichtet wie folgt:  

Die Gemeinde Schlierbach führt seit Jahren ein sehr ausgeprägtes Internes Kontrollsystem 
(IKS). In diesem Rahmen werden die Strategie, die Finanzen, die Aufgabenbereiche, die 
Projekte, die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Gesamtleistung einem Controlling-
Prozess unterzogen. Im Rahmen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes für Gemeinden (FHGG) 
musste das Konzept um die Themen Beteiligungen und Beiträge ergänzt werden. Ausserdem 
ist das IKS in ein umfassenderes Risikomanagement zu integrieren (§ 24 FHGG). Abschliessend 
ist auch ein Qualitätsmanagement aufzubauen (§ 23 FHGG).  
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Das IKS ist in Betrieb und funktioniert einwandfrei. Es wurde gemäss Gesetz mit einem 
Risikomanagement und einem Qualitätsmanagement ergänzt. Im Rahmen der klassischen 
Controlling-Aufgaben Planen, Entscheiden, Koordinieren, Steuern, Messen, Überwachen, 
Kontrollieren und Dokumentieren können Fehlentwicklungen früh erkannt und 
Gegenmassnahmen eingeleitet werden. Dieser Prozess gilt auch für die Beiträge.  

Im Rahmen der regelmässigen Überprüfung der Leistungsvereinbarungen konnte festgestellt 
werden, dass die Leistungsvereinbarungen eingehalten wurden und die geleisteten Beiträge 
gerechtfertigt waren. Notwendige Nachbesserungen wurden eingefordert und/oder 
entsprechende Verhandlungen laufen noch. Bei einigen Leistungserbringern ist die Erarbeitung 
der Leistungsvereinbarung pendent. Ebenfalls pendent ist die Erarbeitung eines Verzeichnisses 
aller Leistungsvereinbarungen. Dieses soll bis Ende 2020 vorliegen.  

Per Ende 2019 endete die Leistungsvereinbarung mit dem Verbund Surentaler Energie.  

Im Berichtsjahr wurde eine neue Leistungsvereinbarung mit dem Feldschützenverein 
Schlierbach erarbeitet. Diese soll im Jahr 2020 unterzeichnet werden.  

Darüber hinaus sind keine Leistungsvereinbarungen vorhanden, zu denen sich im Rahmen 
dieser Berichterstattung eine Information der Gemeindeversammlung rechtfertigen würde. 

 

6231 Schlierbach, 31. Dezember 2019 
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Abweichungen von den Rechnungslegungsgrundsätzen in-
folge übergeordneter Gesetzgebung 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. a FHGG) 
 
 
 
Es bestehen keine Abweichungen zu den Rechnungslegungsgrundsätzen infolge übergeordne-
ter Gesetzgebung.  
 
 
 
 
 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2019 
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Rechnungslegungsgrundsätze 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. b FHGG) 
 
 
 
Unsere Rechnungslegung basiert auf den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlich-
keit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Bruttodarstellung, der 
Stetigkeit und der Periodengerechtigkeit (§44 FHGG). 
 
Der Grundsatz der Verständlichkeit stellt sicher, dass die Informationen der Rechnungslegung 
verständlich und nachvollziehbar sind. Die Lesenden erhalten rasch einen Überblick über die 
finanzielle Lage der Gemeinde Schlierbach. Auf komplexe Erklärungen wird, wo möglich, ver-
zichtet. Wesentliche Informationen werden jedoch nie weggelassen.  
 
Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit werden sämtliche Informationen offengelegt, die ei-
nen Adressanten in der Entscheidungsfindung beeinflussen können. Über die Wesentlichkeit 
wird somit immer im konkreten Kontext entschieden. 
 
Nach dem Grundsatz der Zuverlässigkeit sind die veröffentlichten Informationen verlässlich. 
Sie enthalten keine wesentlichen Fehler, Verzerrungen oder Manipulationen. Aus dem Aspekt 
der Zuverlässigkeit werden folgende Prinzipien abgeleitet: 
 
 Glaubwürdige Darstellung und wirtschaftliche Betrachtungsweise. Alle Geschäftsvorfälle 

und Transaktionen werden nach ihrem sachlichen Gehalt und wirtschaftlichen Charakter 
erfasst und dargestellt. Das Prinzip der glaubwürdigen Darstellung und wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise kann im Einzelfall bedingen, dass ein Betrag geschätzt wird. Alle Schät-
zungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Für die Schätzungen werden alle ver-
fügbaren Informationen adäquat genutzt sowie professionelle und wirtschaftliche Methoden 
angewendet. Die Schätzungen werden vollständig dokumentiert und kontinuierlich ange-
wendet, und ihre Nachvollziehbarkeit ist gewährleistet. 
 

 Willkürfreiheit. Es fliessen keine willkürlichen und manipulierten Wertschätzungen und Dar-
stellungen in die Jahresrechnung ein. Der Abschluss wird unter dem Grundsatz der Objekti-
vität erstellt. 

 
 Vorsicht. Bei der Beurteilung (Bewertung) von Positionen können nicht vermeidbare Unsi-

cherheiten auftreten. In diesen Fällen wird ein vorsichtig ermittelter Wert bilanziert. Die 
Aktiven werden nicht überbewertet, die Passiven nicht unterbewertet. Es werden keine stil-
len Reserven gebildet. 

 
 Vollständigkeit. Die Jahresrechnung wird unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit und 

des Kosten-Nutzen-Verhältnisses vollständig ausgewiesen. Relevant sind die einzelnen Bi-
lanzierungs- und Bewertungsrichtlinien, die in den §§ 56 und 57 FHGG aufgeführt sind. 

 
Die Vergleichbarkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten Grundsätze der Rechnungslegung 
und Budgetierung wie auch die Strukturen des Jahresberichtes über einen längeren Zeitraum 
beibehalten werden und damit vergleichbar sind. Die Struktur der Darstellung im Jahresbe-
richt wird nur bei dauerhaften und wesentlichen Aufgabenänderungen oder bei Änderungen 
der gesetzlichen Grundlagen geändert. 
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Bei der Rechnungslegung wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeiten der Einheiten der 
Gemeinde Schlierbach fortbestehen. Somit ist die Bilanzierung grundsätzlich zu Fortführungs-
werten und nicht zu Veräusserungswerten vorzunehmen. Ist die Fortführung von Einheiten 
nicht gewährleistet, müssen die Bilanzwerte entsprechend der neuen Ausgangslage angepasst 
werden. 
 
Dem Grundsatz der Bruttodarstellung wird entsprochen, wenn Aktiven und Passiven sowie 
Aufwände und Erträge nicht miteinander verrechnet werden. Ursächlich zusammengehörende 
Posten (wie Wertberichtigungen auf Vermögenswerten oder Wertberichtigungen auf Forderun-
gen) unterliegen nicht der Bruttodarstellung, da in der Rechnungslegung deren wirtschaftli-
cher Gehalt dargestellt wird. 
 
Nach dem Grundsatz der Stetigkeit erfolgt die Rechnungslegung zu den gleichen Grundsätzen 
wie in der Vorperiode. Abweichungen infolge Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder von 
Fehlern in der Vergangenheit sind offenzulegen.  
 
Nach dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit umfasst das Rechnungsjahr ein Kalenderjahr. 
Somit werden alle Aufwände und Erträge in der Periode (Kalenderjahr) erfasst, in der sie ver-
ursacht wurden. Wenn der Wechsel von einer Rechnungsperiode zur anderen innerhalb eines 
Geschäftsvorfalles liegt, werden entsprechende Massnahmen zur Periodisierung der Werte-
flüsse getroffen (Rechnungsabgrenzungen). 
 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Vermögensteile werden aktiviert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervor-
bringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert zu-
verlässig ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden passiviert, wenn ihr Ursprung in ei-
nem Ereignis der Vergangenheit liegt, ein Mittelabfluss zu ihrer Erfüllung sicher oder wahr-
scheinlich ist und dessen Höhe geschätzt werden kann (§ 56 FHGG). 
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Positionen des Verwal-
tungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer 
liegend, zum Verkehrswert bilanziert (§ 57 FHGG). 
 
 
 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2019 
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Anlagespiegel 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. c FHGG) 
 
 
 
Anlagen des Finanzvermögens: 
siehe separate Liste 
 
Anlagen des Verwaltungsvermögens: 
siehe Anlagebuchhaltung 
 
Rückstellungen:  
keine 
 
 
 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2019 
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Anlagespiegel Finanzvermögen
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. c FHGG)

31.12.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2019
1070 Aktien und Anteilscheine

Anteilscheine Dorfladen 19'000.00 19'000.00
Anteilscheine GWD Diegenstal 1'000.00 1'000.00

Total Finanzanlagen 19'000.00 20'000.00

1071 Verzinsliche Anlagen

Darlehen UHG Schlierbach 100'000.00 100'000.00 0.00
Darlehen Dorfladen GmbH 1'269'049.50 14'500.00 1'254'549.50
Gemeindeverband Seeblick 4'143.85 690.65 3'453.20

Total Finanzanlagen 1'373'193.35 1'258'002.70

1080 Grundstücke Finanzvermögen

Vorleistungen Parz. 211 288'590.00 288'590.00
Parzelle Nr. 487, Stägmatte 401'200.00 401'200.00
Wohnung Schulhaus 336'000.00 336'000.00
Parkplätze Stägmatte 48'000.00 48'000.00
Parzelle 92 563'400.00 563'400.00
ehemaliger Kommandoposten 14'400.00 14'400.00
Parzelle 141 PP Ost 269'550.00 269'550.00
Parzelle 140 PP West 127'800.00 127'800.00
Ausnützung Parz. 96 116'402.00 116'402.00

Total 2'165'342.00 2'165'342.00

Schlierbach, 31. Dezember 2019
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Eventualverpflichtungen 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. e FHGG) 
 
 
 
Per 31.12.2019 weist die Gemeinde Schlierbach keine Eventualverpflichtungen auf.  
 
 
 
 
 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage sowie der finanziellen Risiken der Ge-
meinde von Bedeutung sind 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. f FHGG) 
 
 
Am 31. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung von COVID-
19 (sog. "Coronavirus") als internationale Gesundheitsnotlage bezeichnet. Der Gemeinderat 
der Gemeinde Schlierbach verfolgt die Ereignisse und trifft bei Bedarf die notwendigen Mass-
nahmen. Im Zeitpunkt der Genehmigung dieser Jahresrechnung können die finanziellen Fol-
gen der direkten und indirekten Auswirkungen dieser Epidemie noch nicht zuverlässig beur-
teilt werden. Insbesondere ist es aktuell nicht möglich, Dauer und Schwere einer mittlerweile 
erwarteten Rezession sowie deren Auswirkungen auf die Gemeinde Schlierbach zuverlässig 
abzuschätzen. Nachdem das Coronavirus erst nach dem Bilanzstichtag epidemische Ausmasse 
angenommen hat, wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rechnungslegungsgrundsät-
zen das Ereignis nicht in der Jahresrechnung 2019 erfasst.  
 
 
6231 Schlierbach, 8. April 2020 
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Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Jahresbericht 2019 an 
die externe Revisionsstelle sowie die Controlling-Kommission 
 
 
Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2019, gemäss § 17, des Gesetzes über den Finanzhaus-
halt der Gemeinden (FHGG), beinhaltend: 
 

1. die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des Legislatur-
programms 

2. der Jahresrechnung 2019, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 375'759.93 und 
Bruttoinvestitionen von Fr. 739’809.07 abschliesst,  

 
verabschiedet. 
 
Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden, Luzern, zur Rechnung des Vorjahres wird den 
Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:  
"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2018 mit dem übergeordneten 
Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, 
vereinbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des 
Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 29. November 2019 keine Anhaltspunkte 
festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden." 
 
Der Gemeinderat beantragt die Jahresrechnung bzw. den Jahresbericht zu prüfen. 
 
Verfügung 
 
Der Jahresbericht wird der externen Revisionsstelle und der Controlling-Kommission übergeben. 
 
Die externe Revisionsstelle erstattet dem Gemeinderat schriftlich umfassend Bericht zur Jahres-
rechnung, insbesondere über Feststellungen in der Rechnungslegung und dem internen Kontroll-
system sowie über die Durchführung und das Ergebnis der Revision. Zuhanden der Stimmbe-
rechtigten ist ein zusammenfassender Bericht über das Ergebnis der Revision und zu den Ab-
rechnungen über Sonder- und Zusatzkredite zu verfassen. Die externe Revisionsstelle hat zu-
handen der Stimmberechtigten eine Empfehlung über die Genehmigung der Jahresrechnung ab-
zugeben. 
 
Die Controlling-Kommission erstattet zuhanden des Gemeinderates und den Stimmberechtigten 
Bericht zum Jahresbericht, insbesondere über die Berichte zur Umsetzung des Legislaturpro-
gramms und die Berichte zu den Aufgabenbereichen. Die Controlling-Kommission hat zuhanden 
der Stimmberechtigten eine Empfehlung zur Beschlussfassung über den Jahresbericht abzuge-
ben. 
 
 
6231 Schlierbach, 19. März 2020 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident 
sig. Franz Steiger 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Anträge des Gemeinderates zum Jahresbericht 2019 an die Stimmbe-
rechtigten 
 
Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2019, gemäss § 17, des Gesetzes über den Finanzhaus-
halt der Gemeinden (FHGG), beinhaltend: 
 

1. die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des Legislatur-
programms 

2. der Jahresrechnung 2019, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 375'759.93 und 
Bruttoinvestitionen von Fr. 739’809.07 abschliesst,  

 
verabschiedet. 
 

Der Prüfbericht der externen Revisionsstelle vom 20. April 2020 zur Rechnung 2019 wird den 
Stimmberechtigten gemäss Abdruck auf Seite 48ff eröffnet.   

Der Bericht der Controlling-Kommission vom 19. Mai 2020 zur Umsetzung des Legislaturpro-
gramms und zu den Berichten der Aufgabenbereiche gemäss Jahresbericht 2019 wird den 
Stimmberechtigten gemäss Abdruck auf Seite 50 eröffnet.  

Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 29. November 2019 zur Vorjahresrech-
nung 2018 wird den Stimmberechtigten gemäss Abdruck auf Seite 46 eröffnet.  

 
 
Anträge des Gemeinderates 
 
1.1 Der Gemeinderat beantragt den Jahresbericht 2019 zu genehmigen.  
 
1.2 Der Gemeinderat beantragt den Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zum Jah-

resbericht 2019 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
6231 Schlierbach, 20. Mai 2020 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident 
sig. Franz Steiger 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
 

200787_Web_A4_Gde_Schlierbach_2020.indd   47 26.05.20   09:13



Seite 48
An independent member
of UHY International

EXPERTsuisse zertifiziertes 
Unternehmen

Mitglied Schweizerischer 
Verband der Immobilienwirtschaft TREUHAND · PRÜFUNG · BERATUNG

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Schlierbach, beste-
hend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am  
31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 

erant ortung es e ein erates
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Auf-
rechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei 
von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der 
Gemeinderat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

erant ortung er evisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-
geben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schwei-
zer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" 
vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzu-
halten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die 
Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei-
sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prü-
fungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der 
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstel-
lung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzuge-
ben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden, die Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdar-
stellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine 
ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Bericht der Revisionsstelle
an die Stimmberechtigten der

Einwohnergemeinde Schlierbach

Balmer-Etienne AG
Kauffmannweg 4
6003 Luzern

Telefon +41 41 228 11 11

info@balmer-etienne.ch

balmer-etienne.ch
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Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene 
Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Sonstiger Sachverhalt 

Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Schlierbach für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene 

Rechnungsjahr wurde von einer anderen Revisionsstelle geprüft, die am 10. April 2019 ein nicht modifizier-

tes Prüfurteil zu diesem Abschluss abgegeben hat. 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die 
Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer 
Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit § 64 Ziff. c des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und dem 
Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausge-
staltetes internes Kontrollsystem gemäss § 25 FHGG existiert.  

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Luzern, 20. April 2020 
ka/rkl

Jahresrechnung 2019 

Balmer-Etienne AG

Alois Köchli
Zugelassener Revisionsexperte

Reto Klauser
Zugelassener Revisionsexperte 

(leitender Revisor)
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Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zum  
Jahresbericht 2019 
 
 
Als Controlling-Kommission haben wir den Jahresbericht 2019 beurteilt.  
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Reglement für die Controlling-Kommission 
der Gemeinde Schlierbach sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-
Kommissionen des Kantons Luzern. 
 
Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 mit einem Ertrags-
überschuss von Fr. 375'759.93 und Nettoinvestitionen von Fr. 593'868.87 zu genehmigen 
 
 
6231 Schlierbach, 19. Mai 2020 
 
Controlling-Kommission Schlierbach 
Der Präsident Die Mitglieder 
sig. Josef Burkard sig. Walter Nägeli 
 sig. Damian Troxler 
 
 
 
Gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. d der Gemeindeordnung liegt die Kenntnisnahme des Berichts der 
Controlling-Kommission in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Aufgrund der Anordnung 
einer Urnenabstimmung liegt der Entscheid bei den Stimmberechtigten.  
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Abstimmungsvorlage 2:  
Genehmigung der Abrechnung über den Sonder-
kredit für die Verlängerung der Regenwasserleitung 
Steinbären-Baumgarten im Betrag von 
Fr. 450'000.00 
 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 
Am 17. Mai 2018 genehmigten die Stimmberechtigen einen Sonderkredit für die Verlängerung 
der Regenwasserleitung Steinbären-Baumgarten (2. Etappe Spange West) im Betrag von 
Fr. 450'000.00. Während der Bauzeit ergaben sich keine wesentlichen Probleme. Die mit der 
Linienführung entlang von Parzellengrenzen verbundenen Herausforderungen konnten alle güt-
lich geklärt werden. Mit dem Projekt wurden auch Investitionen getätigt, die von den privaten 
Anstössern zu tragen sind. Die Kreditausgaben liegen deshalb Fr. 39'241.00 höher als ur-
sprünglich bewilligt. Die Nettobelastung der Gemeinde liegt mit Fr. 391'116.60 hingegen we-
sentlich tiefer. Es ist kein Zusatzkredit notwendig.  
 
Die Sonderkredit-Abrechnung wurde von der externen Revisionsstelle (Balmer-Etienne AG) ge-
prüft. Sie empfiehlt, die Abrechnung über den Sonderkredit zu genehmigen. Der entsprechende 
Bericht ist in der Botschaft auf Seite 55 abgedruckt. Die Abrechnung wurde ausserdem von der 
Controlling-Kommission beurteilt. Sie beantragt in ihrem Bericht auf Seite 66 die Abrechnung 
zu genehmigen.  
 
 
Abstimmungsfragen und Anträge des Gemeinderates 
 
 
2a Wollen Sie die Abrechnung über den Sonderkredit für die Verlängerung der Re-

genwasserleitung Steinbären-Baumgarten genehmigen? 
 
 Der Gemeinderat beantragt, die Abrechnung zu genehmigen. 
 Die externe Revisionsstelle und die Controlling-Kommission empfehlen, die Abrechnung 

zu genehmigen. 
 
2b Wollen Sie den Bericht der Controlling-Kommission zur Abrechnung über den 

Sonderkredit für die Verlängerung der Regenwasserleitung Steinbären-Baum-
garten zustimmend zur Kenntnis nehmen? 

 
 Der Gemeinderat beantragt, den Bericht der Controlling-Kommission zustimmend zur 

Kenntnis zu nehmen.  
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Bericht des Gemeinderates 

 
Bewilligung des Sonderkredits 
 
Am 17. Mai 2018 genehmigten die Stimmberechtigen der Gemeinde Schlierbach einen Sonder-
kredit für die Verlängerung der Regenwasserleitung Steinbären-Baumgarten (2. Etappe Spange 
West) im Betrag von Fr. 450'000.00. Das Projekt folgte der langfristigen Planung, die Regen-
wasserleitung in vier Etappen von der unteren Halde bis in das Gebiet Egg zu verlängern. 
Aufgrund der Bautätigkeit im Gebiet Baumgarten musste die Leitung jetzt verlängert werden. 
Mit der Genehmigung des Sonderkredits beschloss die Gemeindeversammlung, auf die Erhe-
bung von Baubeiträgen für die öffentliche Regenwasserleitung zu verzichten.  
 
Projekt 
 
Die Regenwasserkanalisation der Gemeinde ist gemäss dem generellen Entwässerungsplan in 
verschiedenen Gebieten am Anschlag. Mit der Einzonung und Erschliessung des Gebietes Stein-
bären beschloss der Gemeinderat deshalb, eine neue Regenwasserleitung vom Gebiet untere 
Halde bis in das Gebiet Egg/Rotstein zu führen. Die zweite Etappe sah vor, die Leitung bis in 
die Engelbert-Arnold-Strasse zu verlängern. Die Auflage des Bauprojekts war unproblematisch 
und alle Rechte konnten gesichert werden. Um eine Bebauung des unbebauten Grundstücks 
Nr. 64 zu erleichtern, wurde der Verlauf gegenüber der öffentlichen Auflage noch stärker an 
die Parzellengrenze gedrückt. Diese Massnahme löste Mehrkosten aus.  
Mit der Regenwasserleitung wurde eine private Schmutzwasserleitung verlegt. Diese geht in 
das Eigentum der Kanalisationsgenossenschaft Dorf über und erschliesst die Parzellen zwischen 
Steinbären und Baumgarten. Auch diese Verlegung erfolgte problemlos. Die Kosten sind von 
den privaten Anstössern zu bezahlen.  
 
Kreditabrechnung 
 
Durch die Bereinigung des Leitungsverlaufs und höhere Kosten bei den durch die Privaten zu 
tragenden Infrastrukturen ergab sich am Schluss eine Kreditüberschreitung von Fr. 39'241.00. 
Die effektive Belastung der Gemeinde liegt mit Fr. 391'116.60 deutlich tiefer als erwartet.  
 
Rechnungsprüfung 
 
Die Abrechnung wurde von der externen Revisionsstelle (Balmer-Etienne AG) und der Control-
ling-Kommission geprüft. Die Berichte sind auf den Folgeseiten abgedruckt.  
 
Dank 
 
Der Gemeinderat bedankt sich für die angenehme und zielorientierte Zusammenarbeit in die-
sem Projekt. Anstösser und Unternehmer sorgten für einen reibungslosen Verlauf.  
 
 
Anträge des Gemeinderates 
 
2.1 Der Gemeinderat beantragt die Abrechnung über den Sonderkredit für die Verlängerung 

der Regenwasserleitung Steinbären-Baumgarten im Betrag von Fr. 450'000.00 zu geneh-
migen. 

 
2.2 Der Gemeinderat beantragt den Bericht der Controlling-Kommission zur Abrechnung über 

den Sonderkredit für die Verlängerung der Regenwasserleitung Steinbären-Baumgarten im 
Betrag von Fr. 450'000.00 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 

 
 
  

200787_Web_A4_Gde_Schlierbach_2020.indd   52 26.05.20   09:13



Seite 53

Seite 53 

 

 
  

200787_Web_A4_Gde_Schlierbach_2020.indd   53 26.05.20   09:13



Seite 54

Seite 54 

200787_Web_A4_Gde_Schlierbach_2020.indd   54 26.05.20   09:13



Seite 55
An indipendent member
of UHY International

EXPERTsuisse zertifiziertes 
Unternehmen

Mitglied Schweizerischer 
Verband der Immobilienwirtschaft TREUHAND · PRÜFUNG · BERATUNG

Als externe Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft. Für die Abrechnung des Sonder-

kredits ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag gemäss § 64 Gesetz über den Finanzhaushalt der 

Gemeinden (FHGG) sowie dem Handbuch Finanzhaushalt des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant 

und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt 

werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der 

Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrund-

sätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Wir empfehlen, 

die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Luzern, 23. April 2020
rkl/ka
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Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Schlierbach, beste-
hend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am
31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 

erant ortung es e ein erates
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Auf-
rechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei 
von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der 
Gemeinderat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

erant ortung er evisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-
geben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schwei-
zer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung"
vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzu-
halten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die 
Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei-
sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prü-
fungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der 
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstel-
lung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzuge-
ben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden, die Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdar-
stellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine 
ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Bericht der Revisionsstelle
an die Stimmberechtigten der

Einwohnergemeinde Schlierbach

Balmer-Etienne AG
Kauffmannweg 4
6003 Luzern
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Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zur Abrechnung 
über den Sonderkredit für die Verlängerung der Regenwasserlei-
tung Steinbären-Baumgarten 
 
 
Als Controlling-Kommission haben wir die Abrechnung über den Sonderkredit für die Ver-
längerung der Regenwasserleitung Steinbären – Baumgarten geprüft. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Reglement für die Controlling-Kommis-
sion der Gemeinde Schlierbach sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Con-
trolling-Kommissionen des Kantons Luzern. 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Mängel festgestellt. 
 
Wir empfehlen die vorliegende Abrechnung des Sonderkredits von Fr. 450'000.00 mit einer 
Nettobelastung für die Gemeinde von Fr. 391'116.60 zu genehmigen. 
 
 
6231 Schlierbach, 19. Mai 2020 
 
Controlling-Kommission Schlierbach 
Der Präsident Die Mitglieder 
sig. Josef Burkard sig. Walter Nägeli 
 sig. Damian Troxler 
 
 
 
Gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. d der Gemeindeordnung liegt die Kenntnisnahme des Berichts der 
Controlling-Kommission in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Aufgrund der Anord-
nung einer Urnenabstimmung liegt der Entscheid bei den Stimmberechtigten.  
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Abstimmungsvorlage 3:  
Genehmigung eines Sonderkredits für den Ausbau 
und die Sanierung der Krumbacher-/ 
Wetzwilerstrasse 
 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 
Die Krumbacherstrasse sowie Teile der Wetzwilerstrasse befinden sich in einem sehr schlechten 
Zustand. Wie eine umfassende Auslegeordnung im Rahmen der Verkehrsstrategie gezeigt hat, 
sind die Strassenabschnitte ausserdem zu schmal und der Knoten Wetzwilwilerstrasse/Krum-
bacherstrasse enthält Sicherheitsmängel.  
 
Im Aufgaben- und Finanzplan 2020-2023 ist deshalb das Projekt Ausbau und Sanierung Krum-
bacher-/Wetzwilerstrasse enthalten. Dieses sieht vor, die Fahrbahn auf die Vorgaben gemäss 
Strassengesetz zu verbreitern und den Knoten Wetzwil umzubauen. Damit wird die Sicherheit 
wesentlich erhöht.  
 
Gemäss Kostenschätzung des Ingenieurbüros Bucher+Partner AG Sursee belaufen sich die Kos-
ten auf Fr. 700'000.00. Im Gegenzug können die jährlichen Unterhaltskosten, die in den letzten 
Jahren relativ hoch waren, stark reduziert werden.  
 
Um das Projekt starten zu können ist neben dem von der Gemeindeversammlung bereits be-
willigten Budgetkredit zusätzlich ein Sonderkredit notwendig.  
 
Die Abrechnung wurde von der Controlling-Kommission beurteilt. Sie beantragt in ihrem Bericht 
auf Seite 64 die Abrechnung zu genehmigen. 
 
 
Abstimmungsfragen und Anträge des Gemeinderates 
 
 
3a Wollen Sie den Sonderkredit für den Ausbau und die Sanierung der Krumbacher-

/Wetzwilerstrasse genehmigen? 
 
 Der Gemeinderat beantragt, den Sonderkredit zu genehmigen. 
 Die Controlling-Kommission empfiehlt, den Sonderkredit zu genehmigen. 
 
3b Wollen Sie den Bericht der Controlling-Kommission zum Sonderkredit für den 

Ausbau und die Sanierung der Krumbacher-/Wetzwilerstrasse zustimmend zur 
Kenntnis nehmen? 

 
 Der Gemeinderat beantragt, den Bericht der Controlling-Kommission zustimmend zur 

Kenntnis zu nehmen.  
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Bericht des Gemeinderates 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Krumbacherstrasse sowie Teile der Wetzwilerstrasse sind in einem sehr schlechten Zu-
stand. Kernbohrungen haben bereits vor einigen Jahren ergeben, dass ein Komplettersatz not-
wendig ist. Die Sanierung wurde jedoch mehrfach verschoben, da zunächst die Frage geklärt 
werden musste, welche Ausbauten für die einzelnen Strassenabschnitte notwendig sind. Um 
eine einheitliche Handhabung der Strassensanierungen und -ausbauten zu garantieren, hat 
eine Arbeitsgruppe in den Jahren 2017/2018 die Verkehrsstrategie der Gemeinde Schlierbach 
erarbeitet. Diese wurde von der Gemeindeversammlung am 17. Mai 2018 zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Die Verkehrsstrategie zeigte auf, wie die rechtlichen Vorgaben, bezie-
hungsweise die politischen Spielräume, zu gewichten sind und bei welchen Strassensanierun-
gen welche Ausbauten vorzusehen sind. Auf dieser Basis hat das Ingenieurbüro Bucher und 
Partner, Sursee, ein Ausbau- und Sanierungsprojekt erarbeitet.  
 
Ziele des Projekts sind:  
 

 Komplettersatz der Krumbacherstrasse und Sanierung gemäss den Regeln der Baukunst 
 Erhöhung der Sicherheit im Knoten Krumbacher-/Wetzwilerstrasse 
 Angemessene Verbreiterung der Strasse gemäss den Vorgaben des Gesetzes und der 

Verkehrsstrategie 
 Verhinderung des Abfahrens von Strassenrändern und des Befahrens von privaten 

Grundstücken in den Kurven und bei Ausweichmanövern 
 Erstellung eines Banketts 
 Verhinderung von Schneeansammlungen im Fahrbereich 
 Hohe Anstösserverträglichkeit und Aufwertung des Strassenraums sowie der Umgebung 

 
Mit diesen Massnahmen wird auch dem typischen Schadensbild der Strasse begegnet - dem 
Abfahren der Fahrbahnränder.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1:  
Typisches Schadensbild bei zu schmalen 
Strassen: Abgefahrener Fahrbahnrand im 
Gebiet Wetzwil.  
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Projekt 
 
Der Projektperimeter umfasst die Krumbacherstrasse ab Gemeindegrenze zu Geuensee inklu-
sive Knoten Wetzwilerstrasse. In Fahrrichtung Schlierbach ist die Fahrbahn bis zum Ende des 
Innerortsbereichs betroffen. Dies entspricht den langjährigen Unterhaltsetappen. Das Projekt 
sieht vor, die Krumbacherstrasse inklusive Unterbau zu ersetzen. Die Fahrbahn wird von heute 
5.30 bis 5.50 Meter auf 6.70 Meter verbreitert. Wo nötig werden Kurvenverbreiterungen vor-
genommen. Diese Massnahmen sind notwendig, damit keine privaten Plätze/Liegenschaften 
mehr befahren werden. Nur mit diesen Verbreitungen wird das Kreuzen von LKW's problemlos 
möglich.  
 
 

 
 
Abbildung 2:  
Situation Sanierungsprojekt mit dem gesamten Perimeter.  
 
 
Beim Garten der Schmidlin Josef Erben sowie im Bereich der Gemeindegrenze sind neue Stütz-
mauern nötig. Nur so ist es möglich, auch die notwendigen Bankette zu erstellen. In der heu-
tigen Situation ohne Bankett bilden sich auf der Fahrbahn Schneewälle. Diese führen zu einer 
wesentlichen Verschmälerung der Fahrbahn und zu einem Sicherheitsrisiko. Bei Tauwetter füh-
ren sie in der Nacht zu Glatteis, was ebenfalls problematisch ist. Dank des Banketts wird die 
fachmännische Versickerung der Strasse garantiert.  
 
Das Bankett ist ausserdem notwendig, um die Sicherheit von Velofahrenden gewährleisten zu 
können. In der heutigen Situation besteht die Gefahr, dass diese zwischen LKW's und beste-
henden Gartenmauern oder Stellriemen gefährdet werden.  
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Abbildung 3:  
Neue Stützmauer an der Gemeindegrenze (in Fahrtrichtung Krumbach rechts).  
 

 
Abbildung 4:  
Neue Stützmauer beim Garten Josef Schmidlin Erben  
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Der Knoten Wetzwil wird umgebaut. Aus Fahrrichtung Rickenbach wird der Vortritt aufgehoben. 
Der neue ordentliche Strassenverlauf entspricht der Verbindung Schlierbach-Krumbach. Zur 
Verkehrsberuhigung wird eine Verkehrsinsel erstellt. Der Knoten entspricht somit der Verkehrs-
führung im Gebiet Oberdorf-Wetzwil.  
 
 

 
 
Abbildung 5:  
Neuer Knoten Wetzwil 
 
Zwischen den Liegenschaften Alfred Müller/Martin Bättig werden zusätzliche bauliche Massnah-
men geprüft, um den Engpass zu entschärfen. Der Gemeinderat ist diesbezüglich in Kontakt 
mit den Anstössern, welche allenfalls Umbauten planen. Die Scheuneneinfahrt von Martin Bät-
tig soll mit einem Signal mit Drehlicht entschärft werden. Die Prüfung erfolgt im Rahmen des 
Bauprojekts.  

200787_Web_A4_Gde_Schlierbach_2020.indd   61 26.05.20   09:13



Seite 62

Seite 62 

 
 
Abbildung 6:  
Situation Engpass Müller/Bättig 
 
Bewilligungsverfahren / Landerwerb 
 
Für das Ausbau- und Sanierungsprojekt ist eine Baubewilligung notwendig. Die Auflage wird in 
den Sommermonaten erfolgen. Die Anstösser wurden bereits informiert. Der Landerwerb er-
folgt durch Verträge (ohne Enteignungen). Das Projekt wurde beim Kanton vorgeprüft und 
allgemein begrüsst. Das Bauprojekt soll bis Sommer 2021 abgeschlossen sein. Mit dem Bau-
projekt erfolgen Werkleitungsarbeiten der Wasserversorgungsgenossenschaft und von Priva-
ten.  
 
Kosten 
 
Die Kostenschätzung wurde durch das Ingenieurbüro Bucher und Partner, Sursee, erarbeitet:  
 

1. Bauarbeiten Fr.  580'000.00 
2. Honorare Fr.  78'500.00 
3. Nebenkosten Fr.  7'000.00 
4. Landewerb Fr.  5'000.00 
5. Reserven Fr.  29'500.00 

 
Total Fr.  700'000.00 

 (inkl. Mwst.) 
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Würdigung des Projekts:  
 
Der Ausbau und die Sanierung der Krumbacherstrasse sind dringend notwendig. Der Ausbau 
und die Sanierung erfolgen nach der Regeln der Baukunst und garantieren so langfristig tiefe 
Unterhaltskosten. Der Ausbau erhöht die Verkehrssicherheit für Fussgänger und Velofahrer, 
aber auch für Automobilisten. Insbesondere der Umbau des Knotens Wetzwil trägt auch zur 
Verkehrsberuhigung bei. 
 
Hinweis zur Genehmigung des Kredits: 
 
Die Genehmigung eines Sonderkredits führt immer wieder zu Fragen bezüglich des Projekts. 
Der Gemeinderat möchte deshalb den folgenden Hinweis anbringen:  
In diesem Traktandum beantragt Ihnen der Gemeinderat die Genehmigung eines Sonderkre-
dits. Es geht somit nicht um das Bauprojekt als solches, sondern um die Genehmigung des 
Kredits. Es ist möglich, dass es im Rahmen des definitiven Projekts noch zu Änderungen kom-
men kann. Diese liegen aber in der Kompetenz des Gemeinderates.  
 
 
 
Anträge des Gemeinderates 
 
3.1 Der Gemeinderat beantragt, den Sonderkredit für den Ausbau und die Sanierung der Krum-

bacher-/Wetzwilerstrasse im Betrag von Fr. 700'000.00 zu genehmigen. 
 
3.2 Der Gemeinderat beantragt den Bericht der Controlling-Kommission zum Sonderkredit für 

den Ausbau und die Sanierung der Krumbacher-/Wetzwilerstrasse zustimmend zur Kennt-
nis zu nehmen. 
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Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zum Sonderkredit 
für den Ausbau und die Sanierung der Krumbacher-/Wetzwi-
lerstrasse 
 
 
Als Controlling-Kommission haben wir den Antrag für den Sonderkredit für den Ausbau 
und die Sanierung der Krumbacher-/ Wetzwilerstrasse geprüft. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Reglement für die Controlling-Kommis-
sion der Gemeinde Schlierbach sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Con-
trolling-Kommissionen des Kantons Luzern. 
 
Wir sehen die Notwendigkeit und können uns mit der vorgesehenen Sanierung und Verbreite-
rung der Strasse einverstanden erklären. Auch die Verbesserung hinsichtlich der Verkehrssi-
cherheit begrüssen wir.  
Für unsere Gemeinde sind diese Fr. 700'000.00 eine hohe Investition. Wir hoffen, dass das 
Projekt im vorgesehenen Kostenrahmen ausgeführt werden kann. 
 
Wir empfehlen, den vorliegenden Sonderkredit von Fr. 700'000.00 zu genehmigen. 
 
 
6231 Schlierbach, 19. Mai 2020 
 
Controlling-Kommission Schlierbach 
Der Präsident Die Mitglieder 
sig. Josef Burkard sig. Walter Nägeli 
 sig. Damian Troxler 
 
 
Gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. d der Gemeindeordnung liegt die Kenntnisnahme des Berichts der 
Controlling-Kommission in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Aufgrund der Anord-
nung einer Urnenabstimmung liegt der Entscheid bei den Stimmberechtigten. 
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Sonntag, 28. Juni 2020 
 
 
 
 
Berichte 
des Gemeinderates Schlierbach  

Kommunale 
Volksabstimmung
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